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Bern, 15. Dezember 2011 ES/ar 
 

Informationen der SRO per 1.1.2012 
 

Sehr geehrter Herr *….. 
 

Mit Verfügung vom 8.11.2011 hat die FINMA unten stehende Anpassungen der Selbstregulierungs-
ordnung und des SRO-Prüfkonzepts genehmigt. Das SRO-Reglement bleibt unverändert. 
 

1. Anschluss als Finanzintermediär: Nur noch Firmenmitglieder: Ab 1.1.2012 kann die SRO-
TREUHAND|SUISSE nur noch Firmenmitglieder  in die SRO aufnehmen. Für bereits 
angeschlossene Finanzintermediäre, welche noch keine Firmenmitgliedschaft bei einem der beiden 
Berufsverbände (TREUHAND|SUISSE oder Treuhand-Kammer) nachweisen können, gilt eine 
Übergansfrist von 2 Jahren.             weitere Details:  siehe Beilage 
 

2. Akkreditierung als externer Revisor: Nur noch Firmenmitglieder: Neu zu akkreditierende 
externe Revisoren müssen ab 1.1.2012 sowohl als Revisionsunternehmen als auch als Mandatsleiter 
(zugelassener Revisionsexperte) bei der RAB registriert sein. Für bereits akkreditierte externe 
Revisoren gilt dasselbe mit einer Übergangsfrist von 2 Jahren.         weitere Details:  siehe Beilage 
 

3. Erleichterung für verlängerte Prüfperiode: Unsere SRO kennt die jährliche Drittprüfung. Unter 
gewissen Kriterien können Finanzintermediäre die verlängerte Prüfperiode bis 3 Jahre beantragen 
(weniger als 50 Mandate, bereits 2 Revisionen, geringes GwG-Risiko ohne Sitzgesellschaften 
ausserhalb der CH/EU/FL).  
Neu können auch Finanzintermediäre, welche nicht mehr als 10 Sitzgesellschaften ausserhalb der 
CH/EU/FL führen, ebenfalls von der verlängerten Prüfperiode Gebrauch machen, falls diese bereits 
ohne Vorbehalt geprüft wurden. Ein Gesuch (Form. Nr. 17) ist einzureichen. weitere Details:  siehe Beilage 
 

4. Formulare Nr. 7 + Nr. 8 und GwG-Kurse: Ab 23.12.2011 sind die Formulare Nr. 7 + Nr. 8 für das 
Geschäftsjahr 2011 online. Die Daten der GwG-Kurse 2012 werden Anfang Januar online geschaltet. 
 

5. Jahresbeitrag für externe Revisoren: Unsere SRO zählt über 250 externe Revisoren für 575 
Finanzintermediäre. Der Jahresbeitrag für externe Revisoren beträgt CHF 150.00. Neu wird ab 
1.1.2012 der Beitrag auch von den externen Revisoren erhoben, welche auch Finanzintermediär sind. 
Auf einen „numerus clausus“ (Mindestanzahl von GwG-Mandaten) wird verzichtet.  
 
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute im Neuen Jahr. 
Freundliche Grüsse 
 

SRO-TREUHAND|SUISSE 
Geschäftsstelle 
 
 
 

sig. Urs Christen sig. Erich Schibli, lic. iur.  

Präsident Geschäftsführer  

 
Beilage: Übersicht über wesentliche Neuerungen der SRO per 1.1.2012 


